
Was sollten Sie bei der Anschaffung Ihrer eigenen 
Photovoltaikanlage steuerlich beachten? 

Sehr geehrte Mandantin, 
sehr geehrter Mandant, 

Photovoltaik ist wieder im Kommen. Zwar wurde die Einspeisevergütung in den letzten Jahren kontinuierlich 
reduziert, dafür wurden jedoch die Solarmodule in der Anschaffung immer günstiger. Durch die weiterentwi-
ckelte Speichertechnologie arbeiten Photovoltaikanlagen effizienter. Ob eine eigene Photovoltaikanlage (z.B. 
auf dem Hausdach) für Sie interessant ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Insbesondere sollten Sie 
auf die Größe achten. Den größten Nutzen aus der Anlage ziehen Sie durch selbstverbrauchten Strom und 
die entsprechende Ersparnis, gerade auch vor dem Hintergrund steigender Strompreise und neuer Speicher-
technologien. 

Mit der eigenen Photovoltaikanlage werden Sie außerdem zum Energieerzeuger, indem Sie überschüssigen 
Strom gegen Vergütung ins öffentliche Netz einspeisen. Läuft Ihre Anlage über einen längeren Zeitraum ren-
tabel, werden Sie möglicherweise auch steuerlich zum Unternehmer. Ihre Ausgaben für die Anlage sind dann 
abziehbare Betriebsausgaben und Ihre Erlöse steuerpflichtige Betriebseinnahmen. In den Jahren 2020 und 
2021 gibt es außerdem zusätzliche Möglichkeiten für erhöhte Abschreibungen. Auch Umsatzsteuer ist ggf. 
abzuführen, wenn Sie nicht als sog. Kleinunternehmer gelten.  

 

Unsere Infografik auf der nächsten Seite gibt Ihnen einen Überblick über die wichtigsten 
steuerlichen Themen im Zusammenhang mit der Anschaffung und dem Betrieb Ihrer eigenen 
Photovoltaikanlage. Für Rückfragen stehen wir gerne zu Ihrer Verfügung.  

Mit freundlichen Grüßen 
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